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Zur Kenntnisnahme 
 

 

 

 

Liebe Bogensportlerinnen und Bogensportler! 
 
Nach Ziffer 0.2.1 der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes ist das 
Bogenschießen ohne Aufsicht nicht erlaubt. 
 
„Schützen ist die Ausübung des Schießsports nur in Anwesenheit einer 
verantwortlichen Aufsichtsperson (Aufsicht) gestattet. Die Aufsicht darf selbst 
nicht am Schießen teilnehmen.“ 
 
Bei Nichtbeachtung dieser Regel schließt das jeweils verantwortliche Organ des 
Vereins eine Haftung für sämtliche Schäden aus. 
 
 
 
gez. Vorstand 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

__________________________________    _________________________________ 

Name        Datum, Ort 
 

 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass das Bogenschießen ohne Aufsicht gemäß der 
Sportordnung des Deutschen Schützenbundes nicht gestattet ist. Des Weiteren 
erkenne ich an, dass das jeweils verantwortliche Organ des Vereins keine Haftung 
für Schäden übernimmt, die bei Nichtbeachtung dieser Regelung entstehen. 
 

 

   ________________________________________ 

                                                                                           Unterschrift 
 

  

  


